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Allgemeine Einkaufsbedingungen

der HAILTEC GmbH, Gangstetten 2 in 72531 Hohenstein-Meidelstetten
- nachfolgend HAILTEC –

§ 1 Geltungsbereich
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren
Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch
für alle zukünftigen Verträge, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Geschäftsbedingungen unserer
Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht
gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das
Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin
kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen vor.

§ 2 Bestellungen und Aufträge
(1) HAILTEC kann die Bestellung widerrufen, wenn der Auftragnehmer sie nicht innerhalb einer Frist
von 1 Woche nach Eingang schriftlich angenommen hat (Auftragsbestätigung). Maßgeblich für die
rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Auftragsbestätigung bei uns.

(2) Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist HAILTEC nur gebunden, wenn
HAILTEC der Abweichung schriftlich zugestimmt hat.

(3) HAILTEC ist berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch
schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen vor dem vereinbarten
Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im
Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand
umgesetzt werden können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz
mindestens 4 Wochen beträgt. HAILTEC wird dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung
entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen
Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des
Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich
vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird HAILTEC die von ihm bei sorgfältiger
Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin,
mindestens jedoch innerhalb 7 Werktagen nach Zugang der Mitteilung gem. S. 1 schriftlich anzeigen.

§ 3 Lieferzeit
(1) Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen
Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Für die
Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei der von HAILTEC angegebenen
Empfangsstelle, für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit Aufstellung oder Montage sowie von
Leistungen auf deren Abnahme an.

(2) Erfolgt die Anlieferung vor dem vereinbarten Liefertermin, behält sich HAILTEC vor, die
Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Lieferanten vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung
keine Rücksendung, so lagert die Ware bei HAILTEC auf Kosten und Gefahr des Lieferanten.

(3) Der Lieferant ist verpflichtet, HAILTEC unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände
eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann, und die
Entscheidung von HAILTEC einzuholen.
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(4) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages
bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer
Mahnung unsererseits bedarf.

(5) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, wobei wir
erst nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist ein Rücktrittsrecht ausüben oder
Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung geltend machen können. Die Regelungen in Abs. 6
bleiben unberührt. Bei einem Fixkauf (§ 376 HGB) entfällt das Erfordernis einer Nachfristsetzung.

(6) HAILTEC ist berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber
dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe i.H.v. 0,5 %,
maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche
bleiben vorbehalten.

(7) Dem Lieferanten steht das Recht zu, HAILTEC nachzuweisen, dass infolge des Verzugs kein oder
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

(8) Durch die Annahme einer verspätet erfolgten Lieferung werden etwaige Schadensersatzansprüche
von HAILTEC nicht berührt.

(9) HAILTEC ist berechtigt, jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes vom
Vertrag zurückzutreten, wenn die Vermögensverhältnisse des Lieferanten sich nach Vertragsschluss
derart verschlechtern, dass mit einer vertragsgemäßen Lieferung nicht zu rechnen ist.

§ 4 Versand und Gefahrübergang
(1) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die Gefahr mit der Abnahme,
bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage mit dem Eingang bei der von HAILTEC angegebenen
Empfangsstelle über.

(2) Soweit nicht anders vereinbart, gehen die Versand-, Versicherungs- und Verpackungskosten zu
Lasten des Lieferanten. Bei Preisstellung ab Werk oder ab Verkaufslager des Lieferanten ist zu den
jeweils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit HAILTEC keine bestimmte Beförderungsart
vorgeschrieben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen Versandvorschrift gehen zu Lasten
des Lieferanten. Bei Preisstellung frei Empfänger kann HAILTEC ebenfalls die Beförderungsart
bestimmen. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwendige beschleunigte
Beförderung sind vom Lieferanten zu tragen.

(3) Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie der vollständigen
Bestellkennzeichen beizufügen. Der Versand ist mit denselben Angaben sofort anzuzeigen.

(4) Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Lieferant muss
uns seine Leistung aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung
unsererseits (z.B. Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart
ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Lieferant nach den gesetzlichen Vorschriften Ersatz
seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Lieferanten
herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Lieferanten weitergehende
Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu
vertreten haben.

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.

(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport an die
im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung und Versicherung ein.

(3) Vergütungen für Besuche oder für die Ausarbeitung von Angeboten und Projekten werden nicht
gewährt.

(4)  Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlt HAILTEC ab vollständiger Lieferung der Ware und
Erhalt der prüffähigen Rechnung, frühestens aber ab dem Liefertermin, den Kaufpreis innerhalb von
14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto.
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(5) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer,
die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben
fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns
verzögern, verlängern sich die in Abs. 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.
Rechnungszweitschriften sind als Duplikate zu kennzeichnen.

(6) Soweit der Lieferant Materialtests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur
Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch die Übergabe dieser
Unterlagen voraus. Erst mit Übergabe dieser Dokumente sind die Rechnungen zur Zahlung fällig.
Skontoabzug ist auch zulässig, wenn HAILTEC aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe
aufgrund von Mängeln zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt insoweit nach vollständiger Beseitigung der
Mängel.

(7) Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen oder Leistungen als vertragsgemäß.

(8) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen
HAILTEC in gesetzlichem Umfang zu.

§ 6 Forderungsabtretung
Die Forderungsabtretung ist nur mit schriftlicher Zustimmung von HAILTEC zulässig. Dies gilt bei
beiderseitigen Handelsgeschäften nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.

§ 7 Mängelhaftung
(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für
Mängelansprüche 36 Monate ab Gefahrübergang bzw. Abnahme. Geht die Mängelanzeige dem
Lieferanten innerhalb der Frist zu, so verjährt der den konkreten Mangel betreffende Mängelanspruch
sechs Monate nach Zugang, in keinem Falle jedoch vor Ablauf der Verjährungsfrist für
Mängelansprüche. Die 36-monatige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus
Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter
(§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in
keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch gegen uns
geltend machen kann.

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten – im
gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch
außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche
Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im
Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt.

(4) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von
Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den Mangel
für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche verweigert.
Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und
nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon
ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder
Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm.

(5) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften
(§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel,
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der
Lieferpapiere offen zu Tage treten (offensichtliche Transportbeschädigungen, Falsch- und
Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit
eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an,
inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt
unberührt. Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls
dann als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 12 Werktagen ab Entdeckung bzw., bei
offensichtlichen Mängeln, ab Lieferung abgesendet wird.
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(6) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern
die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine
andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf
Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt unberührt. Die zum Zwecke der
Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, trägt der Lieferant auch dann, wenn sich
herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem
Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder
grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

(7) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Lieferant
seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach Wahl von HAILTEC durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer
von HAILTEC gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kann HAILTEC den Mangel selbst
beseitigen und vom Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen
entsprechenden Vorschuss verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Nacherfüllung durch
den Lieferanten fehlgeschlagen oder wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der
Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden keine Fristsetzung zur Abhilfe
durch den Lieferanten möglich ist; von derartigen Umständen wird HAILTEC den Lieferanten
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.

(8) Im Übrigen ist HAILTEC bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften
zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem hat HAILTEC
nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

§ 8 Schutzrechte
(1) Der Lieferant steht nach Maßgabe dieses Abs. 1 dafür ein, dass durch von ihm gelieferte Produkte
keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union oder anderen Ländern, in denen er die
Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. Er ist verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von
allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen einer solchen Verletzung von gewerblichen
Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser
Inanspruchnahme zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant nachweist, dass er die
Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmännischer Sorgfalt zum
Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen.

(2) Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns gelieferten
Produkte bleiben unberührt.

§ 9 Eigentumsvorbehalt und Geheimhaltung
(1) Sofern HAILTEC Teile beim Lieferanten beistellt, behält sich HAILTEC hieran das Eigentum vor.
Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für HAILTEC vorgenommen; HAILTEC ist
als Hersteller anzusehen. Wird die Vorbehaltsware von HAILTEC mit anderen, HAILTEC nicht
gehörenden Gegenständen Dritter verarbeitet, so erwirbt HAILTEC das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes ihrer Sachen zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung.

(2) Wird der von HAILTEC beigestellte Gegenstand mit anderen, HAILTEC nicht gehörenden
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt HAILTEC daran das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache von HAILTEC als die Hauptsache anzusehen, so erwirbt
HAILTEC das Alleineigentum. Der Lieferant verwahrt das Allein- oder Miteigentum für HAILTEC.

(3) An Werkzeugen behält sich HAILTEC das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge
ausschließlich für die Herstellung der von HAILTEC bestellten Ware einzusetzen und das Werkzeug als
im Eigentum von HAILTEC stehend zu kennzeichnen. Der Lieferant ist verpflichtet, HAILTEC gehörende
Werkzeuge auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern sowie etwa
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten rechtzeitig durchzuführen und HAILTEC vorab
anzuzeigen. Die Kosten der Unterhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer
anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel der vom Lieferanten
hergestellten Gegenstände oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner
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Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu
tragen.

Etwaige Störfälle hat der Lieferant HAILTEC sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, macht er
sich gegenüber HAILTEC schadensersatzpflichtig.

(4) Dem Lieferanten von HAILTEC überlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile,
Zeichnungen, Normenblätter, Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte
Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung von HAILTEC weder an Dritte weitergegeben noch für
andere als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder
Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann HAILTEC ihre Herausgabe verlangen,
wenn der Lieferant diese Pflichten verletzt.

(5) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit
ausdrücklicher Zustimmung von HAILTEC offengelegt werden. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich
auch auf Personendaten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung oder Scheitern
dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.
Der Lieferant wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung dieser den Lieferanten
treffenden Verpflichtungen auch durch seine Unterlieferanten sicherzustellen.

§ 10 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 72531
Hohenstein-Meidelstetten. HAILTEC ist in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen
Gerichtsstand des Lieferanten zu erheben.

(2) Sofern sich aus der Bestellung bzw. Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist der Geschäftssitz
von HAILTEC Erfüllungsort.

(3) Die zwischen HAILTEC und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.


